( Wahlrecht
( Am 15. Oktober 2005 haben die Fraktionen von SPD, PDS, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zwei Gesetzesvorlagen – eine Verfassungsänderung und ein Durchführungs-Gesetz – zur Absenkung des aktiven Wahlalters für die BVV auf 16 Jahre eingebracht. Ab sofort können junge Menschen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr an Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie an bezirklichen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden teilnehmen.  

( Um diese Wahlalterabsenkung unumkehrbar zu machen, hat Berlin als bisher erstes und einziges Bundesland das neue kommunale Wahlalter in der Verfassung verankert. Das ist in der Gemeinsamkeit der vier einreichenden Parteien möglich geworden, weil eine Änderung der Verfassung einer Zweidrittelmehrheit bedarf. Steht aber das neue kommunale Wahlalter in der Verfassung, dann ist es auch nur – z.B. von einer konservativen Regierung – über eine Zweidrittelmehrheit zu kippen, und das dürfte sehr schwer bzw. unmöglich sein. 

( Steht das kommunale Wahlalter von 16 Jahren nur im Landeswahlgesetz – was rechtlich durchaus möglich ist und in allen anderen Bundesländern, wo es ein solches Wahlalter gibt, auch so ist – dann benötigen restaurative Kräfte eben nur eine einfache Mehrheit, um das wieder aufzuheben. Genau das ist in Hessen geschehen: Dort hatten SPD und Grüne einstmals das neue Wahlalter über eine Änderung im Landeswahlgesetz eingeführt, und jetzt hat die hessische CDU es mit ihrer einfachen Mehrheit wieder heraus gestimmt.      

( Es gibt viele Gründe für die Absenkung des kommunalen Wahlalters. Zum einen sind die heute Sechzehnjährigen wesentlich reifer als die Sechzehnjährigen zu dem Zeitpunkt, da man das Wahlalter auf 18 Jahre festlegte. Zum zweiten fallen gerade auf bezirklicher Ebene immer mehr Entscheidungen, die direkt in das Leben der ganz jungen Erwachsenen hineinwirken bzw. die von hoher Zukunftsrelevanz sind. Zum dritten wird  sich das politische Gewicht der Sechzehn- bis Achtzehnjährigen für die offizielle Politik vor allem dann erhöhen, wenn sie eine relevante Wählergruppe werden. Und zum vierten geht es auch darum, gerade dieser Generation Wege zur Mitentscheidung zu eröffnen, um allgemeiner Politikverdrossenheit oder auch einem Abdriften nach rechts entgegen zu wirken. 

( Natürlich ist die Absenkung des kommunalen Wahlalters kein Allheilmittel, aber es ordnet sich ein in eine Strategie von Rot-Rot, den ganz jungen Erwachsenen mehr Entfaltungs- und Einflussräume zu geben. Neben der Tatsache, dass sie – wenn sie wahlberechtigt sind – an BVV-Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden teilnehmen können, ist Rot-Rot bemüht, die Kompetenzen aller Gremien, in denen Bürgerinnen und Bürger mitwirken – und also auch solche für junge Menschen –, deutlich zu stärken. Das betrifft z.B. die Kinder- und Jugendparlamente, aber vor allem eben die Mitbestimmungsgremien an den Schulen und Hochschulen.  

( Natürlich bleiben Fragen, die im weiteren Handeln Schritt für Schritt beantwortet werden müssen und wofür wir ein positives gesellschaftliches Klima benötigen: Warum finden sich zurzeit überhaupt keine Mehrheiten für eine generelle Absenkung des Wahlalters, also auch bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen? Warum ist nur eine Mehrheit für die Neufestlegung des kommunalen aktiven Wahlalters zu gewinnen, wo doch grundsätzlich auch gewählt werden können müsste, wer wählen darf? Warum gibt es ein solches Beharrungsvermögen auf dem 18. Lebensjahr, wenn es um die Feststellung der Volljährigkeit geht? Und warum haben Menschen ohne deutsche bzw. EU-Staatsbürgerschaft, die längere Zeit hier leben, dennoch kein Wahlrecht? 

( Ein Hauptargument der Zweifler und Gegner der Wahlalterabsenkung war, dass junge Menschen noch keine festen Parteibindungen hätten und demzufolge besonders anfällig für rechtsextremistische Demagogie seien. Selbst wenn das so wäre, steht aber die Frage, ob die Verweigerung einer Wahlalterabsenkung das adäquate Mittel ist, um sich mit dem Rechtsextremismus auseinanderzusetzen.    

Link zum Gesetz www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/15/DruckSachen/d15-4068.pdf  

